
Anlage 2  
zur Vorlage 094/2025 

 

Feuerwehrkostensatzung 

Anlage 1 

Kostenverzeichnis 

 

 

 

1. Personal 

 

1.1 Hauptamtliche Feuerwehrleute 

je Einsatzkraft und angefangene halbe Stunde 

 

Gehobener Dienst oder gleichwertiges Anstellungsverhältnis   43,50 € 

Mittlerer Dienst oder gleichwertiges Anstellungsverhältnis    30,70 € 

 

 

1.2 Ehrenamtliche Feuerwehrleute 

je Einsatzkraft und angefangene halbe Stunde 

 

Ehrenamtliche Feuerwehrleute       16,60 € 

Bereitschaftskosten für in Bereitschaft versetzte,      16,60 € 

aber nicht ausgerückte Feuerwehrleute 

Erholungskosten bei Einsätzen zwischen 22.00 und 06.00 Uhr  14,00 € einmalig 

Erfrischungszuschuss bei Einsätzen, die über vier Stunden dauern  14,00 € einmalig 

 

 

2. Fahrzeuge 

 

Fahrzeuge werden nach der Verordnung des Innenministeriums Baden-Württemberg über den 

Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFW) in der beim Einsatz aktuellen Fassung 

abgerechnet. 

 

Für Fahrzeuge, die nicht in der Verordnung des Innenministeriums gelistet sind, werden 

entsprechende Kosten berechnet. (pro Stunde ohne Material) 

 

Gerätewagen Hygiene         143,00 € 

Abrollbehälter Lösch           62,00 € 

Abrollbehälter Mulde             5,00 € 

Netzersatzanlage 60 KVA           25,00 € 

Netzersatzanlage 124 KVA           45,00 € 

Boot                8,50 € 

Ölsanimat             16,00 € 

Pkw-Anhänger bis 2 t zGG            3,50 € 

 

 

3. Sonderlösch-/Einsatzmittel 

 

Rollwagen Hochwasserschutz         11,75 € 

Rollwagen Unwetter         108,00 € 

Schaummittel       nach tatsächlichem Aufwand 

Sondereinsatzmittel      nach tatsächlichem Aufwand 

Im Übrigen       nach tatsächlichem Aufwand 

 

 

4. Sonstige Kosten und Auslagen 

 

Verpflegung der Einsatzkräfte     nach tatsächlichem Aufwand 

Kosten für Sonderlösch- und Einsatzmittel   entsprechend Ziff. 3 Kostenverz. 

Feuerwehrdrohne      11,50 € je angefangene halbe Stunde 
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Reparaturen besonderer Lösch- und Einsatzmittel  nach tatsächlichem Aufwand 

Verwaltungsgebühr      30,00 € je Einsatz 

Im Übrigen       nach tatsächlichem Aufwand 

 

 

5. Maßnahmen der Brandverhütung 

 

5.1 Brandsicherheitswache 

 

5.1.1. Personalkosten       7,00 € je Einsatzkraft je halbe Stunde 

5.1.2. Fahrzeugkosten       je Fahrzeug gemäß Ziffer 2 

5.1.3. Verpflegung der Brandsicherheitskräfte   nach tatsächlichem Aufwand 

 

5.2. Brandschutzaufklärung und -erziehung 

 

5.2.1. bis zu einer Dauer von zwei Stunden   kostenlos 

5.2.2. bis zu einer Dauer von vier Stunden    50,00 € je Aufklärungs- oder  

Erziehungsveranstaltung 

5.2.3. ab einer Dauer von vier Stunden   10,00 € je Lehr- bzw.  

Erziehungskraft und  

angefangene halbe Stunde 

  

5.3. Feuerlöscherunterweisung  

 

5.3.1. Unterweisung im Hause (max. 20 Personen)  232,50 €  

          Incl. Fire-Trainer zzgl. Verbrauchs- und Löschmittel 

 

5.3.2.Betriebsmittel für den Fire-Trainer   15,00 € pauschal 

5.3.3.Übungslöscher inkl. Löschmittel    10,70 € je eingesetztem Löscher 

 

 

6. Vorbeugender Brandschutz / Brandschutzprüfung 

 

6.1. Baulicher Brandschutz 

 

6.1.1. Überprüfung von Baugesuchen    nach Ziffer 1.1. 

6.1.2. Teilnahme an der Brandverhütungsschau   nach Ziffer 1.1. 

 

 

6.2. Technischer Brandschutz 

 

6.2.1. Leistungen zu Feuerwehrschlüsseldepots und   nach Ziffer 1.1. 

          technischen Anlagen (je Anfahrt)  

6.2.2. Abnahme von technischen Anlagen   nach Ziffer 1.1. 

          (einen vor Ort Termin und Schlussabnahme) 

 

6.3. Organisatorischer Brandschutz 

  

6.3.1. Überprüfung und Freigabe von     nach Ziffer 1.1. 

          Feuerwehrplänen und Laufkarten 

 

6.4. sonstige Leistungen 

 

6.4.1. Abstimmung von Belangen    nach Ziffer 1.1. 

         zur Beteiligung der Feuerwehr  

 

6.4.2 Fahrzeug nach Aufwand     34,00 € 

         (MTW oder ähnlich) 


